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Rechtsschutz in  
der europäischen Bankenaufsicht

Cornelia Manger-Nestler

Um das im Bereich der Finanzaufsicht 
 lange Zeit bestehende Ungleichgewicht 
zwischen harmonisierten materiellen Auf-
sichtsstandards und fehlenden supranatio-
nalen Strukturen auszugleichen, errichtete 
die Europäische Union (EU) zum 1. Januar 
2011 das Europäische System der Finanz-
aufsicht (ESFS1)). Knapp 18 Monate später 
sollen Funktionalität und Effizienz der eu-
ropäisierten Finanzaufsicht einer ersten 
Einschätzung unterzogen werden. Dafür 
maßgebliches Kriterium ist die Justitiabili-
tät der (Exekutiv-)Maßnahmen der Euro-
päischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA). 
Bevor untersucht werden kann, inwieweit 
Maßnahmen der EBA auf europäischer 
und/oder nationaler Ebene gerichtlich 
überprüfbar sind2), ist zu klären, ob und 
wenn ja, welche speziellen Handlungen der 
EBA rechtliche Wirkung entfalten. Dabei 
ist jeweils zwischen Geltung innerhalb des 
ESFS und gegenüber Finanzinstituten zu 
unterscheiden.

Die Strukturen von ESFS und EBA

1. Das Europäische System der Finanz-
aufsicht: Die gravierenden Folgen der 
weltweiten Finanz- und Staatsschulden-
krise bewegten die EU zu einem System-
wechsel: Mit dem nach Vorschlägen des de 
Larosière-Berichts3) errichteten ESFS schuf 
die EU ein Verbundsystem aus nationalen 
und europäischen Aufsichtsbehörden. Ziel 
des ESFS ist es, die aus der Instituts aufsicht 
gewonnenen Informationen zusammenzu-
führen, um systemische Risiken frühzeitig 
zu prognostizieren und ihnen wirkungsvoll 
begegnen zu können. Die Rechtsgrund-
lagen des ESFS basieren auf fünf Verord-
nungen4) und einer Richtlinie5).

Der Aufsichtsverbund setzt sich zusammen 
aus dem für die Makroaufsicht verant-
wortlichen Europäischen Ausschuss für 
Systemrisiken (ESRB)6), den für die Mikro-
aufsicht zuständigen Europäischen Auf-
sichtsbehörden (ESA7)), einem gemeinsa-
men Ausschuss8) für sektorübergreifende 
Themen sowie den nationalen Aufsichtsbe-
hörden9). Gemeinsam bilden sie das ESFS, 
das die Elemente als eine Art Dach über-
spannt und, ähnlich dem Europäischen 
System der Zentralbanken (ESZB)10), nicht 
über eigene Rechtspersönlichkeit verfügt. 
Die für die Mikroaufsicht zuständigen ESA 

sind funktional gegliedert: in eine Auf-
sichtsbehörde für Banken (EBA), eine wei-
tere für Wertpapier- und Marktaufsicht 
(ESMA) sowie eine dritte für Versicherungs-
aufsicht (EIOPA). Alle sind mit Rechtsper-
sönlichkeit ausgestattete11), originär supra-
nationale Verwaltungsbehörden.

2. Die Europäische Bankenaufsichtsbe-
hörde: Die Aufsichtstätigkeit der aus fünf 
Organen12) bestehenden EBA wird geprägt 
vom Ziel der kurz-, mittel- und langfristi-
gen Stabilität und  Effektivität des Finanz-
systems13). Die klare Bezugnahme auf öf-
fentliche Interessen (Güter) betont, dass 
die EBA nicht länger nur zwischen natio-
nalen Aufsehern koordiniert14), sondern ihr 
auf Grundlage des sekundärrechtlich ab-
gesteckten Aufsichtsrahmens15) eigene 
Aufgaben und  Befugnisse16) übertragen 
sind, deren klare Trennung der klassischen 
nationalen verwaltungsrechtlichen Termi-
nologie entstammt. Im Einzelnen obliegen 
ihr zwölf Aufgabenkategorien17), insbeson-
dere (1) Entwürfe sowie Leitlinien und 
Empfehlungen für technische Standards18) 
sowie (2) die Schaffung einer gemeinsa-
men Aufsichtskultur, die Streitschlichtung 
zwischen nationalen Behörden und eine 
wirksame und einheitliche Aufsicht vor al-
lem in Krisen situationen19). 

Zur Rechtsnatur der relevanten 
Handlungsformen der EBA

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben ist die EBA 
mit konkreten Befugnissen ausgestattet20). 
Bei der operativen Aufsicht, die prinzipiell 
auf nationaler Ebene verbleibt, sind diese 
nur punktuell, auf „Notfälle“ beschränkt. 
Hingegen verfügt sie bei der Harmonisie-
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Wer die Diskussionen rund um die europäi-
sche Bankenaufsicht EBA verfolgt hat, 
durfte oft den Eindruck haben, als fühlten 
sich die hiesigen Banken der EBA mehr oder 
weniger willkürlich ausgeliefert. Kaum je-
mand kennt jedenfalls die Rechtsgrund-
lagen ihrer Arbeit. Für die Autorin runden 
die einschlägigen Vorschriften die instituti-
onalisierten Strukturen der EU-Finanzauf-
sicht ab und wahren den Grundsatz effek-
tiven Rechtsschutzes. Wenngleich sie die 
praktische Bedeutung von Beschlüssen 
eher gering einschätzt, sieht sie in Be-
schwerdeverfahren und Nichtigkeitsklagen 
für nationale Behörden und Finanzinstitute 
einen adäquaten Verwaltungsrechtsschutz. 
Rechts schutzlücken registriert sie hingegen 
bei den „weichen“ Handlungsformen der 
EBA, wie Leitlinien und Entwürfen für tech-
nische Standards. (Red.)
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rung des aufsichtsrechtlichen wie -prakti-
schen Rahmens über weit reichende Kompe-
tenzen. Aus Sicht der rechtsschutzrelevan-
ten Handlungsformen der EBA besonders 
brisant erscheinen Entwürfe für technische 
Regulierungs-21) und Durchführungsstan-
dards22), Leitlinien23) und Empfehlungen24) 
sowie Beschlüsse gegenüber nationalen Auf-
sichtsbehörden25) und Finanzinstituten26).

Technische Standards: a) Rechtsnatur: 
Technische Standards sollen als Regulie-
rungs- und Durchführungsstandards eine 
einheitliche Aufsichtskultur und kohärente 
Aufsichtspraxis innerhalb des ESFS27) 
schaffen. Die EBA besitzt das Recht, Ent-
würfe für technische Standards zu entwi-
ckeln28); sie kann die Standards somit 
maßgeblich inhaltlich prägen29). Es handelt 
sich um exekutive, da von der Kommission 
gesteuerte Rechtssetzung, in deren Ergeb-
nis Regulierungsstandards als delegierte 
Rechtsakte (Art. 290 AEUV)30) sowie Durch-
führungsstandards als Durch füh rungs-
rechts akte (Art. 291 AEUV)31) ergehen. In 
beiden Fällen handelt es sich um Rechts-
akte mit allgemeiner Geltung ohne 
Gesetz(gebungs)charakter32). 

b) Adressaten: Technische Standards bin-
den in erster Linie die nationalen Auf-
sichtsbehörden im Wege der systeminter-
nen Aufgaben- und Organisationsstruktur. 
Gegenüber Finanzinstituten entfalten die 
Standards Rechtswirkung, wenn nationale 
Aufsichtsbehörden ihre Entscheidungen 
unmittelbar darauf stützen. Sofern die 
Standards als Ermächtigungsgrundlage des 
nationalen Verwaltungshandelns, etwa ei-
nes Verwaltungsakts der  BaFin, dienen, 
liegt ein Fall des indirekten unmittelbaren 
Vollzugs von Unionsrecht vor; die nationa-
le Behörde hat dann die vom EuGH entwi-
ckelten Rechtsgrundsätze zu beachten33).

Beschlüsse: Beschlüsse sind verbindliche 
Einzelmaßnahmen (Art. 288 Abs. 4 AEUV), 
die die EBA an nationale Aufsichtsbehör-
den34) und teilweise sogar direkt an Finan-
zinstitute35) adressieren kann. Zudem kann 
sie durch adressatenlose Beschlüsse, also 
Rechtsakte mit normativem Charakter36), 
bestimmte Finanztätigkeiten verbieten37). 
Bevor die EBA einen Beschluss erlässt, teilt 
sie dem Adressaten ihre Absicht mit und 
gibt ihm innerhalb einer Frist Gelegenheit 
zur Stellungnahme38). Die EBA hat den Be-
schluss zu begründen, mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen und zu veröf-
fentlichen39).

a) Nationale Aufsichtsbehörden als Ad-
ressaten: Eine oder mehrere nationale 
Aufsichtsbehörden können Adressaten von 
Beschlüssen sein, wenn entweder ein soge-
nannter Krisenfall vorliegt oder grenzüber-
schreitende Streitfälle zwischen nationalen 
Aufsichtsbehörden beigelegt werden sol-
len40). (1) Obwohl die EBA-VO den Krisen-
fall definiert41), kann die EBA einen solchen 
nicht selbst feststellen, sondern ist an die 
Entscheidung des Rates der EU gebunden. 
Erst aufgrund des Ratsbeschlusses42) kann 
die EBA sämtliche von den nationalen Auf-
sichtsbehörden ergriffenen Maßnahmen 
aktiv erleichtern, notfalls ein koordiniertes 
Vorgehen gegenüber nationalen Behörden 
per Beschluss anordnen43). (2) Bevor die 
EBA im Falle von Meinungsverschieden-
heiten rechtsverbindlich durch Beschluss 
(ultima ratio) entscheidet, muss sie versu-
chen, im Schlichtungsverfahren eine Eini-
gung zwischen den beteiligten nationalen 
Behörden herbeizuführen44).

b) Finanzinstitute als Adressaten: Aus-
nahmsweise kann die EBA einen Beschluss 
direkt an ein Finanzinstitut richten, wenn 
die nationale Aufsichtsbehörde unmittel-
bar anwendbares Unionsrecht nicht oder 
fehlerhaft anwendet. Drei Fälle sind zu un-
terscheiden45): (1) Die nationale Behörde 
unterlässt es, die Verletzung des sekundär-
rechtlich abgesteckten Aufsichtsrahmens 
durch das Institut zu sanktionieren46), (2) 
die nationale Behörde befolgt im Krisenfall 
einen EBA-Beschluss nicht und ein Ein-
schreiten ist dringend geboten47) oder (3) 
zur Streitschlichtung zwischen nationalen 
Behörden in grenzübergreifenden Fällen48).

Eigener Beschluss statt nationalem 
Rechtsakt

In allen Fällen kann die EBA den nationa-
len Rechtsakt durch einen eigenen Be-
schluss „ersetzen“49) und das Finanzinstitut 
direkt zum Ergreifen der Maßnahmen ver-
pflichten. Dazu gehört auch die einschnei-
dendste aller Aufsichtsmaßnahmen, die 
Anordnung der Einstellung der Geschäfts-
tätigkeit des Instituts.

Leitlinien und Empfehlungen: In den von 
technischen Standards nicht abgedeckten 
Bereichen kann die EBA Leitlinien und 
Empfehlungen erlassen, um eine kohärente 
und einheitliche Aufsichtspraxis zu schaf-
fen50). Da sich die Rechtsnatur von Leitlini-
en von der von Empfehlungen unterschei-
det, werden beide getrennt behandelt. 

a) Leitlinien: Im Gegensatz zu Beschluss 
und Empfehlung findet sich die Leitlinie 
nicht im abschließenden Katalog des Art. 
288 AEUV. Indes ist das Rechtsinstrument 
dem Unionsrecht keineswegs fremd, da es 
in anderen Politikfeldern schon seit ge-
raumer Zeit angewendet wird: Im Wett-
bewerbsrecht qualifiziert der EuGH die 
Leitlinien der Kommission als „Verhaltens-
normen mit allgemeiner Geltung“, von der 
im Einzelfall aus Gründen der Gleichbe-
handlung nicht ohne Weiteres abgewichen 
werden darf51); eine formalrechtliche Bin-
dungswirkung lehnt er allerdings ab. In der 
Literatur werden Leitlinien infolge ihrer 
„faktischen Bindungswirkung“ als „Maß-
nahmen mit normativem Charakter“ quali-
fiziert52).

Aufschluss über die Rechtsnatur der EBA-
Leitlinien könnte die Satzung des ESZB 
 geben, die explizit Leitlinien als Rechts -
instrument des EZB-Rates vorsieht53). Um 
die systeminterne Aufgabenverteilung zu 
regeln, binden Leitlinien, außer dem Direk-
torium, vor allem die rechtlich selbststän-
digen nationalen Zentralbanken54). Gegen-
über diesen kann die EZB die Leitlinien 
notfalls gerichtlich durchsetzen, in einem 
der Aufsichtsklage (Art. 258 f.) ähnlichen 
Ver fahren (Art. 271 lit. d] AEUV)55). Daher 
entfalten die EZB-Leitlinien eine über rein 
 innerbehördliche Anordnungen hinausge-
hende Bindungswirkung sui generis, die der 
Wirkung von Richtlinien nahe kommt56). Für 
eine Übertragung der währungsrechtlichen 
Einordnung auf EBA-Leitlinien könnte die 
inhaltliche Nähe zwischen Währungsrecht 
und Finanzaufsicht sprechen, da sich deren 
Ziele – Preisstabi lität und Finanzsystem-
stabilität – wechselseitig bedingen. Auch 
der Systemver bundcharakter von ESZB und 
ESFS legt die Vergleichbarkeit nahe.57)

Mangelnde Sanktionierbarkeit  
der EBA-Leitlinien

Der entscheidende Unterschied besteht je-
doch in der mangelnden Sanktionierbar-
keit der EBA-Leitlinien. Zwar sind nationa-
le Behörden und Finanzinstitute gehalten, 
„alle erforderlichen Anstrengungen“ zu 
unternehmen, um den Leitlinienvorgaben 
nachzukommen58). Allerdings ist die EBA 
weder primär- noch sekundärrechtlich er-
mächtigt, die Einhaltung von Leitlinien – 
notfalls gerichtlich – durchzusetzen. Es 
stellt sich daher die Frage, ob die Leitlinien 
nur systeminterne Bindung entfalten oder 
auch die Finanzinstitute erfassen. 
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aa) Rechtswirkung gegenüber nationa-
len Aufsichtsbehörden: Nach Veröffent-
lichung einer Leitlinie müssen die nationa-
len Behörden binnen einer Frist von zwei 
Monaten gegenüber der EBA bestätigen, 
ob sie der Leitlinie Folge leisten; anderen-
falls sind der EBA die Nichtbefolgensgrün-
de mitzuteilen59) (sogenannter act or ex-
plain-Mechanismus). Die EBA kann sodann 
die Tatsache der Nichtbefolgung veröf-
fentlichen. Die nationalen Behörden wer-
den darüber lediglich im Voraus infor-
miert60), verhindern können sie sie nicht. 
Verstärkt wird dieses naming and shaming 
durch die Veröffentlichung im jährlichen 
Bericht an Parlament, Rat und Kommis-
sion61). Weitergehende Sanktionen sind 
nicht vorgesehen, weshalb die bloße Pran-
gerwirkung für die formalrechtliche Un-
verbindlichkeit der Leitlinien spricht. Un-
terstrichen wird dieses Ergebnis durch den 
Vergleich mit technischen Standards, an 
deren Nichtbefolgung konkrete Einzel-
maßnahmen der EBA gegenüber den nati-
onalen Aufsehern geknüpft sind62). Dass 
solche für den Verstoß gegen Leitlinien 
 gerade existieren, birgt für die kohärente 
Umsetzung der gemeinsamen Aufsichts-
kultur das Risiko von Rechtsschutzlücken.

bb) Rechtswirkung gegenüber Finanzins-
tituten? Da sich Leitlinien explizit auch an 
Finanzinstitute richten können63), besitzen 
sie diesen gegenüber zumindest „faktische 
Beeinträchtigungswirkung“64). Zudem müs-
sen auch Institute der EBA „auf klare und 
ausführliche Weise Bericht darüber erstat-
ten“, ob sie der Leitlinie nachkommen65). 
Bei Nichtbefolgung kann die EBA aber  
nur eine nicht zu veröffentlichende Er-
klärung einfordern. Weitergehende Sank-
tio nen sind nicht vorgesehen; die EBA 
kann die Leitlinien gegenüber Instituten de 
iure nicht durchsetzen.

b) Empfehlungen: Art. 288 Abs. 5 AEUV 
kennzeichnet Empfehlungen ausdrücklich 
als unverbindliche Rechtsakte66). Sie kön-
nen daher weder nationale Aufsichts-
behörden noch Finanzinstitute rechtlich 
binden. Nur ausnahmsweise entfalten 
Empfehlungen gewisse rechtliche Vorwir-
kung im sogenannten Drei-Stufen-Mecha-
nismus67), in dessen Ergebnis aber ein Be-
schluss der EBA ergeht, der – im Gegensatz 
zur Empfehlung – als rechtsschutzrelevan-
te Handlungsform angreifbar wäre68).

Angesichts der Tatsache, dass die Rechts-
akte des supranationalen Systemverbundes 

sowohl auf unionaler als auch auf natio-
naler Ebene Wirkung entfalten können, ist 
ihre Justitiabilität vor europäischen wie 
vor nationalen Gerichten zu prüfen. Damit 
untrennbar verbunden ist die Frage des 
Rechtsschutzsuchenden: entweder eine 
nationale Aufsichtsbehörde, die sich sys-
tem intern gegen EBA-Handlungen zur 
Wehr setzen will oder aber ein beaufsich-
tigtes Finanzinstitut, das sich in seiner 
 Geschäftstätigkeit direkt durch EBA-Be-
schlüs se oder durch eine nationale Maß-
nahme, die auf EBA-Direktiven beruht, be-
einträchtigt sieht. 

Rechtsschutz auf europäischer Ebene – 
a) Beschwerde als Rechtsbehelf: Dem 
Gebot effektiven Rechtsschutzes folgend 
etablieren die ESFS-Gründungsrechtsakte 
die Beschwerde als Rechtsbehelf und integ-
rieren den Netzverbund in das EU-Rechts-
schutzsystem. Als gemeinsames Organ der 
drei ESA wurde ein Beschwerdeausschuss69) 
aus unabhängigen Mitgliedern70) einge-
richtet. Dieser wird sich eine Geschäftsord-
nung71) geben, die Einzelheiten zum Be-
schwerdeverfahren regeln soll. 

aa) Beschwerdegegenstand und Be-
schwerdebefugnis: Gegenstand der Be-
schwerde72) kann jeder belastende Beschluss 
der EBA sein, das heißt jeder konkret-indi-
viduelle oder -generelle, jedenfalls aber 
verbindliche Rechtsakt73). Beschwerdebe-
fugt sind natürliche und juristische Per-
sonen, insbesondere Finanzinstitute, sowie 
nationale Aufsichtsbehörden, wobei der 
Beschluss entweder an diese adressiert sein 
oder sie unmittelbar und individuell be-
treffen muss74). Die EBA-VO verzichtet 
 darauf, die Voraussetzungen der direkten 
Betroffenheit zu definieren. Da der Uni-
onsgesetzgeber indes dieselbe Formu-
lierung wie beim Klagegegenstand der In-
dividualnichtigkeitsklage (Art. 263 Abs. 4, 
2. Alt. AEUV) verwendet, sind die dort ent-
wickelten Definitionsansätze75) im Sinne 
der einheitlichen Auslegung von Unions-
recht übertragbar. 

Unmittelbare und individuelle 
Betroffenheit

Unmittelbare Betroffenheit liegt vor, wenn 
die Handlung den Rechtsbehelfsführer 
ohne weitere, zum Beispiel nationale Um-
setzungsmaßnahmen (ipso facto) betrifft76). 
Bei EBA-Beschlüssen, die gegenüber natio-
nalen Aufsichtsbehörden ergehen und die-
sen einen Umsetzungs-/Ermessensspielraum 

einräumen, wären die nationalen Behörden 
direkt, Finanzinstitute lediglich potenziell 
betroffen. Bindet der Beschluss hingegen 
die nationale Ebene vollumfänglich, sind 
auch die Institute beschwerdebefugt77). Er-
geht in der Folge eine nationale Verwal-
tungsentscheidung, ist dagegen der natio-
nale Rechtsweg eröffnet78).

Die individuelle Betroffenheit bejaht der 
EuGH, wenn die streitige Vorschrift den 
Kläger wegen besonderer, ihn aus dem 
Kreis aller übrigen Personen herausheben-
der Umstände betrifft und wie einen Ad-
ressaten individualisiert79). Die bloße nach-
teilige Betroffenheit qua Zugehörigkeit zur 
Gruppe aller beaufsichtigten Finanzinsti-
tute wäre somit nicht ausreichend.

bb) Frist und Verfahren: Die Beschwerde 
ist binnen zwei Monaten nach Bekanntga-
be oder Veröffentlichung des Beschlusses 
zu erheben80); der Beschwerdeausschuss 
muss sie innerhalb einer weiteren Zwei-
Monats-Frist bescheiden81). Eine mündli-
che Verhandlung ist nicht vorgesehen, 
aber die Beteiligten haben das Recht, 
mündliche Erklärungen abzugeben82). Die 
Erhebung der Beschwerde hat grundsätz-
lich keine aufschiebende Wirkung. Der Be-
schwerdeausschuss kann aber den Vollzug 
des angefochtenen Beschlusses aussetzen, 
wenn die „Umstände dies nach seiner 
 Auffassung erfordern“83). Angesichts der 
weitreichenden Folgen einer Vollzugsaus-
setzung ist zu hoffen, dass die Geschäfts-
ordnung des Ausschusses diese unscharfen 
Ermessensvoraussetzungen konkretisiert. 

b) Nichtigkeitsklage: Indem die EBA-VO 
Nichtigkeits- und Untätigkeitsklage expli-
zit erwähnt84), stellt sie die Verbindung 
zum Primärrecht her und wird rechtsstaat-
lichen Anforderungen85) gerecht. 

Zwei Konstellationen bei der 
Nichtigkeitsklage

Bei der Nichtigkeitsklage (Art. 263 AEUV) 
sind zwei Konstellationen denkbar, die je 
nach Klagegegenstand unterschiedliche 
Verfahrensvoraussetzungen nach sich zie-
hen: einerseits die gegen Beschlüsse des Be-
schwerdeausschusses beziehungsweise der 
EBA gerichtete Klage, andererseits sonstige 
Maßnahmen der EBA als Gegenstand. 

aa) Beschlüsse: Beschlüsse des Beschwer-
deausschusses sind vor dem EuGH mit der 
Nichtigkeitsklage anfechtbar. Damit wird 
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die Beschwerde als Vorverfahren – in deut-
licher Parallele zum nationalen Wider-
spruchsverfahren (§§ 68 ff. VwGO) – zur 
regelmäßigen Sachurteilsvoraussetzung 
der Nichtigkeitsklage, die jede natürliche 
oder juristische Person erheben kann86), 
sofern sie Adressat des Beschlusses (Art. 
263 Abs. 4, 1. Fall AEUV) oder direkt davon 
betroffen ist (2. Fall)87). Das Beschwerde-
verfahren regelt zugleich „besondere Be-
dingungen“ im Sinne von Art. 263 Abs. 5 
AEUV, die ausdrücklich für Gründungs-
rechtsakte von Unionseinrichtungen – wie 
die EBA eine ist88) – vorgesehen sind. So-
fern Mitgliedstaaten und Unionsorgane 
EBA-Beschlüsse gerichtlich prüfen lassen, 
ist die Klage ohne vorherige Beschwerde 
statthaft89). 

bb) Sonstige Rechtshandlungen: Gegen 
sonstige Rechtshandlungen können natür-
liche und juristische Personen ohne vorhe-
rige Beschwerde Nichtigkeitsklage erhe-
ben. Als taugliche Klagegegenstände in 
Betracht kommen technische Standards 
sowie Leitlinien der EBA, sofern sie sich 
unter eine der drei Fallgruppen von Art. 
263 Abs. 4 AEUV fassen lassen. Zu Hand-
lungen, die an den Kläger als Adressaten 
gerichtet sind (1. Fall) zählen sämtliche 
Maßnahmen von Unionseinrichtungen, die 
– unabhängig von Rechtsnatur oder Form 
– dazu bestimmt sind, Rechtswirkungen 
gegenüber Dritten zu erzeugen.90) Aller-
dings ist im Schrifttum umstritten, ob da-
mit auch formalrechtlich unverbindliche 
Handlungen von EU-Agenturen erfasst 
sind.91) Im Gegensatz zur unmittelbaren 
und individuellen Betroffenheit (2. Fall) 
müssen Rechtsakte mit Verordnungscha-
rakter den Kläger nur unmittelbar betref-
fen und dürfen keine mitgliedstaatlichen 
Durchführungsmaßnahmen nach sich zie-
hen (3. Fall); damit sind nach jüngster 
Rechtsprechung des EuG „Rechtsakte mit 
allgemeiner Geltung mit Ausnahme von 
Gesetzgebungsakten“92) gemeint. 

Technische Standards direkt angreifbar

Da technische Standards als delegierter 
Rechtsakt (Art. 290 AEUV) mit allgemeiner 
Geltung ergehen können, sind sie durch  
die nationale Aufsichtsbehörden direkt an-
greifbar (Art. 263 Abs. 4, 3. Var. AEUV). 
Finanz ins titute können gegen Standards 
vorgehen, sofern sie die unmittelbare Be-
troffenheit substantiiert darlegen93). Hinge-
gen sind Entwürfe der EBA für Standards 
mangels Rechtswirkung gegenüber Dritten 

nicht isoliert anfechtbar94). Obwohl Leitlini-
en für die nationale Aufsicht formalrecht-
lich unverbindlich sind, wären sie nach der 
weiten Rechtsauffassung taug liche Klage-
gegenstände. Dieses Ergebnis überzeugt in-
des nicht, da der EBA  gerade die Sanktions-
befugnis im Falle der Nichtbefolgung durch 
die nationalen Behörden fehlt (Argument 
der Waffengleichheit). Mangels direkter 
systeminterner Bindungs wirkung können 
private Marktteilnehmer a fortiori nicht ge-
gen Leitlinien klagen95).

c) Untätigkeitsklage: Untätigkeitsklage 
kann immer dann erhoben werden, wenn 
die EBA trotz einer Rechtspflicht nicht tä-
tig wird96). Klagebefugt sind nur Mitglied-
staaten und EU-Organe, nicht jedoch Fi-
nanzinstitute oder nationale Behörden. 
Letztere können nur versuchen, ihren Mit-
gliedstaat von der Klageerhebung zu über-
zeugen97).

Rechtsschutz vor nationalen Gerichten: 
Ein umfassendes Bild zum Rechtsschutz in 
der EU-Finanzaufsicht lässt sich nur zeich-
nen, wenn der nationale Rechtsschutz mit 
seinen Bezügen zum Unionsrecht berück-
sichtigt wird. Die EBA-VO regelt nur Fra-
gen des unionalen Rechtsschutzes gegen 
EU-Aufsichtsmaßnahmen. In aller Regel 
ergehen jedoch Verwaltungsentscheidun-
gen der nationalen Behörden, da diese für 
die operative Aufsicht im ESFS uneinge-
schränkt zuständig sind98). 

a) Nationaler Verwaltungsrechtsschutz 
und Vorlage an den EuGH: Rechtsschutz 
auf nationaler Ebene wird vor allem von 
natürlichen und juristischen Personen be-
ansprucht, die von Entscheidungen der na-
tionalen Aufsicht, zum Beispiel der deut-
schen BaFin, direkt betroffen sind99). 
Erlässt die BaFin gegenüber einem Institut 
einen belastenden Verwaltungsakt, dessen 
Rechtsgrundlage dem nationalen Recht 
entstammt, sind dagegen zunächst der 
verwaltungsbehördliche Widerspruch, so-
wie gegebenenfalls verwaltungsgericht-
licher Rechtsschutz (zum Beispiel § 42 I, 
1. Alt. VwGO), statthaft. Europarechtliche 
Aspekte kommen ins Spiel, sofern nationa-
le Aufsichtsentscheidungen auf europäi-
schen Rechtsgrundlagen beruhen oder 
Maßnahmen der EBA umsetzen. Das gilt 
beispielsweise, wenn die BaFin Leitlinien 
der EBA anwendet100) oder ihre Entschei-
dung gegenüber dem Institut auf tech-
nische Standards stützt101). Allerdings 
 handelt in solchen Fällen der nationale 

Aufseher – und nicht die EBA – gegenüber 
dem Institut in Rechtsformen des nationa-
len Verwaltungsrechts. 

Keine endgültige Entscheidung durch 
nationales Gericht

Kommt es zum Rechtsstreit über die na-
tionale Maßnahme, kann ein nationales 
Gericht mangels Prüfungskompetenz der 
unionalen Ermächtigungsgrundlage keine 
endgültige Entscheidung treffen. Das Ge-
richt ist daher zur Vorlage der Sache an 
den EuGH berechtigt (Art. 267 Abs. 2), ent-
scheidet es letztinstanzlich, sogar vorlage-
verpflichtet (Art. 267 Abs. 3 AEUV)102). Un-
terlässt das nationale Gericht pflichtwidrig 
die Vorlage, kann dies als Grundrechtsver-
stoß (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG) mit der 
Verfassungsbeschwerde sanktioniert wer-
den103).

b) Weitere Fragen: Zu klären ist schließ-
lich die Situation, in der ein Finanzinstitut 
mit Erfolg gegen eine nationale Maßnah-
me gerichtlich vorgegangen ist und die 
EBA im Anschluss zudem die Verletzung 
von Unionsrecht durch die nationale Be-
hörde feststellt. Dann weist die EBA ent-
weder die nationale Behörde per Beschluss 
an, ihr Handeln gegenüber dem Institut zu 
korrigieren, oder die EBA erlässt aus-
nahmsweise selbst den Beschluss an das 
Institut. 

Der erstgenannte Fall führt zu Aufsichts-
maßnahmen nach nationalem Recht, deren 
Rechtsgrund der EBA-Beschluss bildet; 
 insofern ist Rechtsschutz, auch im Eilver-
fahren104), vor nationalen Gerichten zu su-
chen. Ein theoretisch denkbarer Amts-/
Staatshaftungsanspruch gegen die natio-
nale Behörde scheitert an der fehlenden 
Drittbezogenheit ihrer Aufsichtspflichten 
(§ 4 Abs. 4 FinDAG). Auf unionsrechtlicher 
Ebene scheitert die Amtshaftung aus dem-
selben Grund105), da die EU-Finanzaufsicht 
allein das öffentliche Interesse106) zum Ziel 
hat.

Im letztgenannten Fall kann das Institut 
den Beschluss nach erfolgloser Beschwerde 
mit der Nichtigkeitsklage angreifen107). In-
folge der Akzessorietät des Eilrechtsschut-
zes kann der EuGH auch eine vorläufige 
Vollzugsaussetzung anordnen (Art. 278 
S. 2 AEUV); der fehlende Verweis in Art. 61 
VO (EU) 1093/2010 kann den primärrecht-
lich gewährleisteten Rechtsschutz nicht 
ausschließen.
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Die Vorschriften zum Rechtsschutz runden 
die institutionalisierten Strukturen der 
 EU-Finanzaufsicht ab, indem sie europäi-
sche Aufsichtsbehörden an rechtsstaat-
liche Prinzipien binden und den Grundsatz 
effektiven Rechtsschutzes im supra-
nationalen Raum wahren. Wenngleich die 
praktische Bedeutung von Beschlüssen 
wegen ihres Ultima-Ratio-Charakters eher 
gering sein dürfte,108) bieten Beschwerde-
verfahren und Nichtigkeitsklage für natio-
nale Behörden und Finanzinstitute einen 
adäquaten Verwaltungsrechtsschutz auf 
 europäischer Ebene. Rechtsschutzlücken 
 bestehen hingegen bei den „weichen“ 
Handlungsformen der EBA, wie Leitlinien 
und Entwürfen für technische Standards. 
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